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Bilanz und Ausblick der schulischen 
Sozialarbeit in Niedersachsen

• Strukturreform der Sozialen Arbeit

• Rahmenbedingungen und Inhalte der 
schulischen Sozialarbeit 

• Austausch

Vorführender
Präsentationsnotizen
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Koalitionsvertrag zwischen der SPD-
Fraktion und der Fraktion von Bündnis 

90/Die Grünen
Beratung und Unterstützung der Schulen 

Die rot-grüne Koalition wird auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme ein 
Gesamtkonzept für ein innovatives und leistungsfähiges Beratungs- und 
Unterstützungssystem mit folgenden Elementen erarbeiten  

- Ausbau der schulischen Sozialarbeit, 

- Aufbau von multiprofessionellen Beratungs- und Unterstützungsteams auf 
regionaler Ebene, Koalitionsvereinbarung

- Ausbau der schulpsychologischen Beratung, 

- Verbesserung des Dienstleistungsangebots zur Entlastung der Schulen. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Am 20. Januar 2013 haben die Niedersachsen den 17. Landtag gewählt. Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen haben eine Koalition gebildet und Stephan Weil zum Ministerpräsidenten gewählt.Es entstand ein Koalitionsvertrag zwischen der SPD-Fraktion und der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen.In dem steht auf den Seiten 46 und 47 unter anderen folgendes: „Beratung und Unterstützung der Schulen.Die rot-grüne Koalition wird auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme ein Gesamtkonzept für ein innovatives und leistungsfähiges Beratungs- und Unterstützungssystem mit folgenden Elementen erarbeiten  Ausbau der schulischen Sozialarbeit, Aufbau von multiprofessionellen Beratungs- und Unterstützungsteams auf regionaler Ebene, 
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Landesweite Diskussion

• Selbstverständnis der sozialen Arbeit in 
schulischer Verantwortung

• Schwerpunkte der sozialen Arbeit in 
Schule 

• Zusammenarbeit mit Partnern 

• Rahmenbedingungen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
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Erlass „Soziale Arbeit in schulischer 
Verantwortung“ 

• Er bildet die Grundlage für die Arbeit der 
sozialpädagogischen Fachkräfte im 
Landesdienst und wurde in einem 
Dialogprozess mit Schulleitungs-, 
Lehrer- und Kommunalverbänden, dem 
Landeseltern- und Landesschülerrat 
sowie der Landesarbeitsgemeinschaft 
Schulsozialarbeit und der Wissenschaft 
beraten.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zum 1.8.2017 in Kraft getreten. Der Erlass orientiert sich an der schulischen Praxis und soll die vielfältigen Kompetenzen der Schulsozialarbeiter*innen mit den besonderen Anforderungen an das Handlungsfeld Schule in Einklang bringen. Ziel ist, landesweit einen hohen Qualitätsstandard abzusichern und gleichzeitig den Schulen vor Ort Flexibilität beim Einsatz der sozialpädagogischen Expertise zu ermöglichen.
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Soziale Arbeit in schulischer 
Verantwortung I

• legt den Schwerpunkt auf Angebote und 
Maßnahmen, die 

• sich an alle Schülerinnen und Schüler 
richten, 

• einen präventiven Ansatz verfolgen und 
• Aufgaben im schulischen Kontext 

betreffen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Grundsätzlich gilt, dass die soziale Arbeit in schulischer Verantwortung ein eigenständiges Aufgabenfeld mit eigener fachlicher Kompetenz ist. Sie findet in der Regel außerhalb des Unterrichts statt. Die Angebote der sozialpädagogischen Fachkräfte werden von den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich freiwillig wahrgenommen. Dieses gilt insbesondere für Angebote der personenbezogenen Beratung.   Optional:Anfang 2017: Diskussion in drei FachforenGesprächsforum Netzwerk	(Kommunen, Kinder- und Jugendhilfe, Kirchen etc.)Gesprächsforum Schule 	(LAG Schulsozialarbeit, Gewerkschaften, Schulleitungsverbände etc.)Gesprächsforum Wissenschaft (Hochschulen in Niedersachsen)
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Soziale Arbeit in schulischer 
Verantwortung II

• Beratung von Schüler*innen

• Beratung der Lehrkräfte, der weiteren 
pädagogischen Mitarbeiter*innen sowie 
der Erziehungsberechtigte

• Netzwerkarbeit mit außerschulischen 
Partnern

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kernaufgaben: Beratung und Netzwerkarbeit. Die Kerntätigkeit der Schulsozialarbeiter*innen ist die Beratung der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, der Lehrkräfte und Schulleitung. Idealerweise verfügt sie über sehr gute Kenntnisse über ihr soziales Umfeld, weiß welche Institutionen und Personen sie mit ihrem Anliegen jeweils unterstützen können. Darüber hinaus bietet die Schulsozialarbeit einen bunten Strauß an Handlungsfeldern, die je nach Profil der Schule berücksichtigt werden.   4.3.1 Schulverweigerung/-absentismus: Sozialpädagogische Fachkräfte wirken nach 3.3.2 des Bezugserlasses zu a) mit, um eine Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Unterricht sicherzustellen.4.3.2 Gewalt- und Konfliktprävention: Sozialpädagogische Fachkräfte wirken bei der präventiven Abwehr von Gewalthandlungen und der Bewältigung von Konflikten (u.a. durch Sozialtrainings oder durch Förderung der Medienkompetenz) nach Nr. 2 und 3 des Bezugserlasses zu b) mit. 4.3.3 Förderung der Gesundheit: Die sozialpädagogischen Fachkräfte wirken bei den Angeboten und Maßnahmen der Gesundheitsförderung und der Suchtprävention mit. 4.4 Zusätzliche Handlungsfelder: 4.4.1 Interkulturelle Arbeit: Die Angebote der sozialpädagogischen Fachkräfte fördern das Zusammenleben von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichem kulturellen, ethnischen und religiösen Hintergrund und tragen zu einem integrativen Schulklima bei. 4.4.2 Förderung von Partizipation und Demokratie: Die Angebote der sozialpädagogischen Fachkräfte fördern die eigenständige Beteiligung der Schülerinnen und Schüler am schulischen Leben (§72 und §80 NSchG) und tragen zu deren Fähigkeit zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft bei. 4.4.3 Berufsorientierung und Übergang von der Schule in Beruf/Studium: Die sozialpädagogischen Fachkräfte wirken im Rahmen des schulischen Konzepts für Berufsorientierung oder Berufsvorbereitung mit. 4.4.4 Gestaltung des Ganztagsangebots: Die sozialpädagogischen Fachkräfte wirken mit ihrer spezifischen sozialpädagogischen Kompetenz an der Gestaltung des außerunterrichtlichen Angebots im Rahmen des Ganztags mit. 4.4.5 Schulbezogene Hilfen: Sozialpädagogische Fachkräfte unterstützen Schülerinnen und Schüler bei Lernproblemen, insbesondere durch Stärkung der Persönlichkeit, und tragen so zur Bewältigung der schulischen Anforderungen bei. 
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Zuweisung

• 2015 GS mit hohen Flüchtlingszahlen und GT
• 2016 Nachfolge HSPP
• 2017 Schulen in sozialen Brennpunkten
• 2018 Berufsbildende Schulen
• 2019 Schulform, Größe, GT-Angebot
• 2020 GS in strukturschwachen ländlichen Raum 

sowie GY nach SuS-Anzahl und GT-Angebot
• 2020/21 Schulform, Schulangebot und 

spezifische Daten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vor 2016 Zuweisung Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PM), an Ganztagsschulen (PM GTS), (rd. 200 VZE an 195 Schulen aller Schulformen), 12,4 Mio. €2016 Hauptschulprofilierungsprogramm (HSPP), Übernahme der Fachkräfte, die am HSPP beschäftigt waren. Rd. 240 VZE an 460 Schulen, Ende: 31.12.2016, 13,4 Mio. €2017 Schulen in sozialen Brennpunkten, Schule Plus2018 Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter an BBS mit BVJ, (106 VZE an 100 Schulen ), 5,6 Mio. €2019 Schulform, Größe, GT2020 GS in strukturschwachen ländlichen Raum sowie GY nach SuS-anzahl und GT-Angebot2020/21 Schulform, Schulangebot und spezifische Daten
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Grundsätze der Zuweisung

• Allgemeinbildende Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft

• Vorrangig an Ganztagsschulen
• Vermeidung von Schlechterstellung 

gegenüber vorheriger Ausstattung 
(HSPP)

• Sozialindikatoren
• Systemgröße
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Zahlen 

In Niedersachsen sind rd. 1450 
Schulsozialarbeiter*innen an rd. 1200 
öffentlich allgemeinbildenden und berufs-
bildenden Schulen tätig

Die jährlichen Personalkosten belaufen 
sich auf rd. 75 Millionen EUR 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Insgesamt gibt es in Niedersachsen im Schuljahr 2018/2019 rund 2.775 öffentliche Schulen: rund 2.640 öffentliche allgemein bildende Schulen und etwa 135 berufsbildende Schulen.Befristet zwar, aber in Vollzeit, finanziert im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets vom Land NRW, das jährlich landesweit etwa 50 Millionen Euro für rund 1000 Stellen bereitstellt und dies noch bis mindestens 2021 aufrecht erhalten will.8.08.2018
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Rahmenbedingungen I

unbefristete
Beschäftigungs-
möglichkeiten

Eingruppierun
g

S 11b bzw. S 8b 
(je nach 

Qualifikation)

erforderliche 
Qualifikation

 Dipl.-Sozialpä-
dagoge (FH) / 
Dipl.-Sozialar-
beiter (FH) 
[m/w/d] mit 
staatl. Anerk.

 B.A. Soziale 
Arbeit mit staatl. 
Anerk.

 gleichwertige 
Ausbildung mit 
mehrjähriger 
Berufserfahrung

Ausschreibung
Je nachdem

Wo?
 Karriereportal 

Niedersachsen
 Homepage der 

Agentur für 
Arbeit

 Homepage der 
NLSchB

Stellenumfang
Vollzeit

0,75 VZE
0,5 VZE

ggf. 
Anerkennung 
von Vordienst-

zeiten bei 
Stufen-

zuordnung 
möglich, sofern 

einschlägige
Berufserfahrung 

vorliegt

Vorführender
Präsentationsnotizen
Weitere Voraussetzungen damit eine Stelle einer Schule zugewiesen wird.Eigenes Büro muss zur Verfügung gestellt werden, PC, E-Mail-Account. Schuleigenes pädagogisches Konzept sollte erarbeitet werden oder liegt vor.Bei erforderlicher Qualifikation ist die  gleichwertige Ausbildung u.a. die einschlägige mindestens zweijährige berufliche Erfahrung Voraussetzung.



Erläuterung 

Orientierungsrahmen
Kooperation soziale Arbeit in schulischer 

Verantwortung und Kinder- und 
Jugendhilfe 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Orientierungsrahmen Kooperation soziale Arbeit in schulischer Verantwortung und Kinder- und Jugendhilfe wurde von den unten aufgeführten Ministerien und Anderen erstellt.Der OE hat Aufforderungscharakter und das Ziel ist die Weiterentwicklung der Kooperation zwischen JH und Schule.Kultusministerium, Ministerium für Soziales. Gesundheit und Gleichstellung, Landesjugendhilfeausschuss, Landkreistag, Städtetag, Städte- und Gemeindebund und der LAG der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen e.V. erarbeitet, um die Kooperation zwischen der Schule und der Kinder- und Jugendhilfe festzuschreiben und weiterzuentwickeln.  
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Kooperation Schulische Sozialarbeit und 
Jugendhilfe

• Auf Basis des OE-Rahmens „Kooperation Schulische Sozialarbeit und 
kommunale Kinder- und Jugendhilfe“ finden Gespräche zwischen NLSchB, 
Schulen und Jugendämtern statt.

• Ziel: Weiterentwicklung der Kooperation in unterschiedlichen Themenfeldern

• Verbesserte Kommunikation durch:
 Festlegung von Zuständigkeiten und Verfahrensweisen
 Implementierung von Arbeitsgruppen
 Entwicklung von Kooperationsvereinbarungen

Kindeswohl-
gefährdung

Erzieherische 
Hilfen

Jugendarbeit/
Jugendpflege

Hortbetreuung Jugendsozial-
arbeit

Kinder- und 
Jugend-
schutz
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Ausblick
• Verstetigung der Kommunikations-

strukturen innen/außen

• Netzwerke

• Ausbau der Kooperationsvereinbarungen

• Weiterentwicklung der Qualitätsstandards 
der schulischen Sozialarbeit 
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